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rechtigte Differenzen mit den Arbeitgebern durch friedliche Mittel
ſchlichten, verdienen vom Standpunkt der chriſtlichen Moral Lob und
Ermunterung. ſie allein entſprechen den normalen chriſtlichen
Verhältniſſen, in denen I geſinnte Arbeiter I geſinnten
Arbeitgebern gegenüberſtehen. Solche Vereinigungen, welche, M
vollen egenſa jenen, auf den Streik losſteuern und ihn als
herbeigewünſchtes Kampfmittel auf ihre Fahnen chreiben, können
von der chriſtlichen Moral nur verurteilt werden. Indere Ar
beitervereinigungen hingegen, welche nicht zwar auf jenen Am Aus
gehen, ſich aber kampfbereit machen, Um gegebenenfalls auch durch
Streik ihr Recht verfechten, kühnnen von der chriſtlichen Moral
nicht verurteilt werden. eS weniger, weil die Lage der
heutigen menſchlichen Geſellſchaft von normalen chriſtlichen Ver
hältniſſen weit entfernt iſt, und eS n den Reihen der Arbeitgeber
nicht olchen welche, IR Unglauben und Materialismus be
fangen, IM Arbeiter keinen gleichberechtigten Mitmenſchen erblicken,
ondern gleichſam Nur eine elebte Maſchine, die ſie beliebig Aus
nützen 3 können glauben.

Wenn das Chriſtentum mit ſeinen unveränderlichen rund⸗
ätzen nicht der chriſtlichen Vollkommenheit, ondern der einfachſten
en der Gerechtigkeit und Liebe die menſ Geſellſchaft be
herrſchte dann orte aller Streik von ſelbſt auf

Zinswirtſchaft gleich Kapitalismus.
Von Franz Graf Kuefſtein V iehofen (N  Oe.)

In N  CT Zeit wird wieder die Zinsfrage beſprochen und das
Lor Kapitalismus 3 verſchiedenen Zwecken gebraucht, ohne daß
gerade ern recht klarer Begriff damit verbunden würde.

Zins nd Kapitalismus ſind aufeinander angewieſen. Beide
ſind von der allergrößten wirtſchaftlichen daher auch geſellſchaft
lichen Bedeutung. Sie berühren aber auch ſo ſehr die von der
Kirche gelehrte orah, daß eS wohl geboten ein wird, der großen
Frage näher 3u treten, ihr Weſen unterſuchen. Möge
die folgende Auseinanderſetzung em wenig zur Klärung beitragen.
Erſt nachdem ber Zins und Zinswirtſchaft ein Zweifel nicht mehr
beſteht, wird ſich der Begriff „Kapitalismus“ von ſelbſt aufdrängen.

Um Wiederholungen 3u vermeiden, ſei vor allem feſtgeſtellt,
daß m dieſem Aufſatze das Wort Zins IM engſten Sinne
ird Un das Mehr, das für ein einfaches Darleihen mutuum
einer vertretbaren Sache angeſprochen wird, handelt (S ſich hier
Mietzins, Grundzins (Pacht) Geſchäftsgewinn, Anteilhaberſchaft als
Verzinſung eines Unternehmens kommen nicht n Betracht. Der
feine Unterſchied, der zuweilen wiſchen Zins und Zinſen In
tereſſen) gemacht wird, hat wenig Eingang gefunden. werde 0  er
trachten, ohne ihn mich U chelſen.
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Von juriſtiſcher Seite wird von alters her der Darleihens⸗
vertrag gewiß mit Recht als ein einſeitiger bezeichnet.

Auf Grund des einfachen Vertrages wird ehen nach Hingabe
des vertretbaren Gegenſtandes die Rückgabe gefordert. Ein
Zinſenanſpruch muß ausdrücklich beſtimmt werden, nicht etwa
ein geſetzli feſtgeſetzter Zinsfuß eintritt Es iſt bemerkenswert, daß
ſowohl bei den Juden als bei den heidniſchen Römern das ſeiner
Natur nach ſterile eld keine Frucht Zins) bringen durfte. Das
edingen einer Extragabe var eigentlich ein ſelbſtändiger Rechtsakt,
der allerdings heute ſo innig mit dem eigentlichen Darleihens⸗
vertrage verbunden wurde, daß I der Praxis die zwei getrennten
Abmachungen ⁴ls ern Rechtsakt erſcheinen, der nach öſterreichiſchem
Geſetze dann auch Zinſenvertrag enannt wird Doch wird (8 nie
möglich ein, das Weſen der Sache richtig erkennen und die
Zinsfrage richtig zu löſen, wenn nicht die zwei m der Praxis
eute ſtark verſchmolzenen, wirtſchaftli rechtlichen Akte einer 8²
trennten Beurteilung unte werden. Daß das tatſächliche Ver—
hältnis, nämlich? das ſelbſtändige Weſen des „Darleihens“ einer⸗
El und des „Zinſes“ anderſeits auch eute noch n der Theorie
anerkannt wird, geht deutlich Aus den von den verſchiedenen Geſetz
gebungen aufgeſtellten Definitionen hervor. El hier wird auf
den ſo wichtigen Umſtand aufmerkſam gemacht, daß das Geſetz Aus
drücklich den wiſchen verbrauchbaren Sachen und ſolchen, die
einen dauernden Gebrauch zulaſſen, beſtehenden Unterſchied r  2
kennt iſt dies wichtiger 3 betonen, als ielfach heute
dieſer doch ſo weſentliche Unterſchied nicht beachtet oder gar gänzlich
geleugnet wird

8 983 des allg bürg. Geſetzbuches für das Kaiſertum Oeſter

—

2
reich (Manzſche Ausgabe) lautet alſo „Wenn jemandem verbrauch—
bare Sachen Unter der Bedingung übergeben werden, daß EL zwar
willkürlich darüber verfügen könne, aber nach einer gewiſſen Zeit
ebenſoviel von derſelben Gattung und üte zurückgeben ſoll, ſo
entſteht Ein Darleihensvertrag

Schon hier ſei hervorgehoben, ö daß das E willkürlich ber
die dargeliehene Sache 3u verfügen, alſo ſie hintanzugeben, die
Uebertragung des Eigentumsrechtes ber die dargeliehene venr

brauchbare Sache bedingt. Erſt kürzlich hat ein Gericht m dieſem
Sinne entſchieden, nämlich: daß der angeklagte Darleihensnehmer be⸗
rechtigt war, über den dargeliehenen verbrauchbaren Gegenſtand frei
3 verfügen. Ferner iſt hier von Bedeutung das „ebenſoviel“.

Erſt Im § 984 iſt von Zinſen die Rede „Ein Darleihen wird
entweder In eld oder in anderen verbrauchbaren Sachen, und zwar
ohne oder gegen Zinſen gegeben. Im etzteren Falle nennt man E
auch einen Zinſenvertrag.“

Der El mn dem dieſes Geſetz erfaßt worden iſt, L hier
klar zutage. Der Darleihensvertrag QAn ich wird als unentgeltlich
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erkannt, dafür das „ebenſoviel“ in der Definition des 983
Auch darf nicht überſehen werden, daß das eld ganz richtig hier
als verbrauchbare Sache enannt iſt

nd nicht nders tſt die Auffaſſung nach dem franzöſiſchen
„Code Civil“. das Darleihen verbrauchbaren Sachen m
8 189 definiert wird als „Ein Kontrakt, durch welchen der eine
Ceil dem anderen eine ewiſſe Anzahl von Dingen liefert, die durch
den Gebrauch konſumiert werden, mit der Verpflichtung ( 12 charge)
dieſes letzteren, dem erſteren ebenſoviel von derſelben Art und Gat
tung rückzuerſtatten.“ Rapport SUT 1e prét NtéErét  —  A EI M de
Marolles

Dann allerdings wird, ſowie II öſterreichiſchen Geſetze, das
Recht zugeſtanden, bezüglich von Zinſen ein Uebereinkommen
reffen Hier gandelt ſich nuL darum feſtzuſtellen, daß der Dar—
leihensvertrag als ſolcher auch heute 1E früher nuLr die ein⸗
ache zinsloſe Rückgabe des Darleihens verbrauchbaren Gegen—
tänden un gleicher Art nd Form bedingt

2 Könnte die Kirche als Hüterin der Moral das von der
Natur der Sache und weltlichen Geſetze anerkannte tatſächliche
Verhältnis anders beurteilen? Gewiß nicht; denn trotz aller Rückſicht
nahme auf die beſtehenden Umſtände und auf die eingelebten wirt
ſchaftlichen Gewohnheiten kann ſie niemals das Grundprinzip
verleugnen. Inwieweit die Kirche den gegebenen Verhältniſſen Rech
nung räg und die zarten ewiſſen der Gläubigen mn bezug auf
den Gelderwerb beruhigt, ſoll nach Feſtlegung des Prinzips noch
angegeben werden

Von der Kirche darf nicht vorausgeſetzt oder gar verlangt
werden, daß ſie Gunſten eines dem Wechſel unterworfenen wirt
ſchaftlichen Zuſtandes oder gar infolge von CE aufgeſtellten, ebenſo
wechſelvollen wirtſchaftlichen Theorien ihre auf der (atur der Sacheberuhende, altbewährte Lehre aufgebe. Zunächſt mögen die be
deutendſten Ausſprüche der Kirche hier folgen, an denen kein Katholik,
Qm wenigſten em katholiſcher Theologe, herummäkeln darf Denn
wenngleich ihnen nicht emn geradezu dogmati  er Charakter allgemein zuerkannt wird, kann doch niemand beſtreiten, daß ſie die wirklichekirchliche Lehre enthalten und daher die größte Beachtung verdienen.

Das V Laterankonzil (1512/17) rklärt n der Sitzung un
einer feierlichen Bulle, welche Streitfragen etre des Wuchers 3uſchlichten beſtimmt War: „Das iſt der eigentliche Sinn vom Wucher,daß Aus dem Gebrauch einer nicht fruchtbringenden Sache ohnealle Mühe, ohne Ufwan irgend welcher Unkoſten, ohne Uebernahmeirgend einer Gefahr Gewinn und Frucht erzielen bemüht ijſ 0
(„Stimmen AGus Maria-Laach“ 1879, 388.)½)

„Id propria 681 interpretatio, quando videlicet —H8U
rei. uae OU germinat, nullo labore
foetusque conquiri Studetur.“ „— nullo sumptu, nullove periculo luerum



Von allergrößter Bedeutung iſt, was der Römiſche Katechismus
le Tt 77*Von allergrößter Bedeutung iſt, was der Römiſche Katechismus

lehrt:

7

.. Wucher iſt, was man außer der Summe und dem

Kapitale, das man gegeben hat, annimmt, ſei es nun Geld oder

etwas anderes, das man für Geld kaufen oder ihm gleichſtellen kann.“)

Ganz übereinſtimmend hiermit iſt ſelbſtverſtändlich die letzte

über dieſe Materie erfloſſene autoritative Entſcheidung. Es iſt dies

die vom Papſte Benedikt XIV. am 1. Nov. 1745 an die italieniſchen

Biſchöfe gerichtete Enzyklika „Vix pervenit“. Es war wohl in der

erſten Hälfte des 18. Jahrhunderts, daß die Frage der Erlaubtheit des

Tripelkontraktes erörtert wurde. In der vom Papſte aus Kardinälen

und anderen Gelehrten zu dieſer Gelegenheit gebildeten Kommiſſion

wurde über dieſe Frage nicht entſchieden, weil einige Dokumente

fehlten, wohl vielleicht auch deswegen, weil die Anſichten noch zu

ſehr geteilt waren, trotzdem der Papft ſelbſt perſönlich den Tripel⸗

kontrakt verwarf. Dagegen wurde, teilweiſe in Gegenwart des Papſtes,

die Frage des Zinsnehmens auf Grundlage eines einfachen Dar⸗

leihens gründlich erörtert.

Nach eingehender Prüfung approbierte

und beſtätigte der Pa

ſt ausdrücklich die gefaßten Beſchlüſſe, „weil

tſteller, alle Profeſſoren des kanoniſchen Rechtes,

alle theologiſchen Schri

mehrere Stellen der Heiligen Schrift, die päpſtlichen Dekrete .., die

Autorität der Konzilien und der (Kirchen-) Väter ſich vereinigen,

dieſe ſelben Anſchauungen zu beſtätigen“.

Der dritte Punkt dieſer Enzyklika lautet: „Sie (die Kom⸗

miſſionsmitglieder) haben ihre einſtimmige Anſicht dahin geäußert:

Die Art der Sünde, die Wucher genannt wird und im eigentlichen

Sinne beim Darleihensvertrag Platz greift, beruht darin, daß

der, welcher geliehen hat, in Kraft des Darleihens, deſſen Natur

darin beſteht, daß man nur das zurückgibt, was man erhalten hat,

verlangt, daß ihm mehr erſtattet werde, als er gegeben hat, und

infolgedeſſen behauptet, daß ihm auf Grund des Darleihens ein

gewiſſer Gewinn über das Kapital hinaus gebühre. Folglich iſt

jeder Gewinn, welcher das Kapital überſteigt, unerlaubt und wuche⸗

riſch“.2) Mit klareren Worten kann die Grundlehre der Kirche

kaum mehr ausgeſprochen werden.

Doch wird in derſelben Enzy

klika „nicht geleugnet, daß zu⸗

weilen im Darleihensvertrage andere Titel, wie man ſie nennt, auf⸗

ſcheinen, die mit der Natur des Darleihens nichts gemein haben und

mit dieſem nicht gleichbedeutend ſind, kraft deren eine ganz gerechte

) „Est autem usura, quidquid praeter sortem et caput illud, quod

datum est, accipitur, sive pecunia sit sive quidvis aliud, quod emi aut

aestimari possit pecunia“ (De Dei praeceptis). — ) „Peccati genus illud,

quo

usura vocatur, quodque in contractu mutui propriam suam sedem

et locum habet, in eo est repositum, quod quis ex ipsomet mutuo, quod

suàpte natura tantundem dumtaxat reddi postulat, quantum receptum est;

ideoque ultra sortem luerum aliquod, ipsius ratione mutui, sibi deberi con⸗

tendat. Omne propterea hujusmodi luerum, quod sortem superet, illicitum

et usurarium est.“＋

er iſt, was man außer der Summe und dem
Kapitale, das gegeben hat, annimmt, ſei C8 eld oder
etwas anderes, das für eld kaufen oder ihm gleichſtellen kann.“1)

Ganz übereinſtimmend hiermit iſt ſelbſtverſtändlich die
ber dieſe Materie erfloſſene autoritative Entſcheidung. Es iſt dies
die vom Papſte Benedikt XIV Nov 1745 an die italieniſchen“
Biſchöfe gerichtete Enzyklika 557  VIX pervenit“. Es war wohl m der
erſten Hälfte des Jahrhunderts, daß die Frage der Erlaubtheit des
Tripelkontraktes erörtert wurde. In der vom Papſte Aus Kardinälen
und auderen Gelehrten 3u dieſer Gelegenheit gebildeten Kommiſſion
wurde ber dieſe rage nicht entſchieden, weil einige Dokumente
fehlten, wohl vielleicht auch eswegen, weil die Anſichten noch
ſehr eteilt Aren, Lotzdem der ſe perſönlich den Tripel
kontrakt verwarf. agegen wurde, teilweiſe in Gegenwart de Papſtes,
die rage des Zinsnehmens auf Grundlage eines einfachen Dar—
leihens gründlich erörtert Nach eingehender Prüfung approbierte
und beſtätigte der Pa ausdrücklich die gefaßten Beſchlüſſe „weilf.tſteller, alle Profeſſoren des kanoniſchen Rechtes,Alle theologiſchen Schri
mehrere Stellen der Heiligen Schrift die päpſtlichen Dekrete die
Autorität der Konzilien und der (Kirchen⸗ Väter ſich vereinigen,
leſe ſelben Anſchauungen zu beſtätigen“.

Der dritte un dieſer Enzyklika lautet „Sie (die Kom  2
miſſionsmitglieder) haben ihre einſtimmige Anſicht dahin geäußert:
Die Art der Sünde, die Wucher enannt wird und m eigentlichen
Sinne beim Darleihensvertrag Platz greift, beruht darin, daß
der, welcher geliehen hat, mn Kraft des Darleihens, deſſen Natur
darin beſteht, daß nan UNUuUL das zurückgibt, was man erhalten hat,
verlangt, daß ih mehr erſtattet werde, als EL gegeben hat, und
infolgedeſſen behauptet, daß ihm auf Grund des Darleihens ern
gewiſſer Gewinn ber das Kapital hinaus gebühre. Folglich iſt
jeder Gewinn, welcher das Kapital überſteigt, unerlaubt nd wuche
riſch Mit klareren orten kann die Grundlehre der Kirche
kaum mehr ausgeſprochen werden.

Doch wird in derſelben nzklika „nicht geleugnet, daß Au⸗
weilen Im Darleihensvertrage andere Titel, wie man ſie nennt, auf⸗
ſcheinen, die mit der Natur des Darleihen nichts gemein haben und
mit dieſem nicht gleichbedeutend ſind, kraft deren eine ganz gerechte

1) „Ust autem U. quidquid praeter Sortem t capu 2Mud, quod
datum est, accipitur, sive pecunia Sit Sive quidvis aliud, quod EILI aut
aestimari ossit pecunia“ (De Dei praeceptis). „Peccati 8e  18 I1ud,
gu Sura VOCatur, quodque V cOntractu mutui Propriam SUalIII Sedem
t locum habet, In St repositum, quod quis ipsomet mutuo, quod
suapte natura tantundem dumtaxat reddi postulat, quantum receptum est;
ideoque Ultra Sortem luerum aliquod, ipsius ratione mutui, Sibi deberi COI-
tendat. inne propterea hujusmodi luerum, quod Sortem superet, lieitum
et Usurarium PSt.
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und legitime Urſache entſpringt, etwas üher das geſchuldete Kapital
hinaus verlangen“. Auch wird auf andere Möglichkeiten ver
wieſen, wie mittelſt eld ein legitimer Gewinn erzielt werden
kann. wird dies hier ausdrücklich betont, einem übertriebenen
Rigbrismus, der jeden Gewinn, der vom Gelde herkommt, verurteilt,
entgegenzutreten; ein Rigorismus, vor dem m derſelben Enzyklika
ebenſowie vor der 3u großen Nachſicht ewarnt wird.Y)

Die erwähnten Titel ſind offenbar die ſogenannten „äußeren
Titel“, welche aber von der Enzyklika nicht ausdrücklich enannt
werden. Die wohl von den meiſten Theologen Als berechtigt mmnm
erkannten ſind der entgangene oder auch der entgehende Gewinn,
der erlittene Schaden; dazu wird gerechnet: die Verluſtgefahr, die
geſetzlich beſtimmte Zinsrate, 1 auch ein Strafſatz für 1  2
einhaltung der Vertragsbedingungen. Da eine autoritative Ent
ſcheidung über ihre Zuläſſigkeit gilt gewiß auch hier wie Onſt
die mildere Auffaſſung Es iſt klar, daß hier von dem nur Qus
Nächſtenliebe gegebenen Darleihen nicht die ede iſt

Die Meinung, daß eS ſich hier mittelalterliche, längſt über⸗
wundene Anſchauungen andelt, wird dadurch widerlegt, daß die
Enzyklika Benedikts XIV IM Jahrhundert Tlaſſen wurde und
daß bei den Heiligen gerichteten Anfragen über Erlaubtheitdieſes oder jenes Geſchäftsaktes auf die nz  lika „Vix bpervenit“
verwieſen wurde, ſelbſt noch Im ahre 1858, als der geſetzliche Zins
un lemont aufgehoben wurde.?) Solange das heute beſtehende
Wirtſchaftsſyſtem Zinswirtſchaſt) nicht allerſeits errſchen war,
konnte die Kirche von den Katholiken die Beobachtung dieſer ſtrengen
Regel fordern, ohne ſie Im Erwerbe 3u behindern.

Erſt In den dreißiger Jahren de Jahrhunderts ar in
den wirtſchaftlich führenden Ländern die „Zinswirtſchaft“ nämlichdie Annahme, daß jede wirtſchaftliche Gut, beziehentlich deſſen Wert,
einen Zins abwerfen ſoll ereits ſehr verallgemeinert, daß
die Kirche die Tatſache anerkannte, daß wirklich beim Fortbeſtande
dieſes Wirtſchaftsſyſtems der einzelne ſtets einen Aßeren Titel beim
Darleihensgeſchäft wird eltend machen können und dürfen. Dochniemals konnte die Kirche das der Natur der Sache entſprechendeund von ihr niemals verleugnete Prinzip aufgeben. Gewiſſermaßenbbrausblickend iſt die ſcharfe Verurteilung der Meinung, daß die
äußeren Titel verallgemeinert werden dürfen, wodurch allerdingsdas heute, aber erſt ſeit kaum 100 Jahren beſtehende Wirtſchaft
em hart getroffen wird.

Nachdem Benedikt XIV m der Enzyklika erklärt atte, daß 8
eine bedauerliche Kühnheit wäre zu vermeinen, daß immer
einen Zins ber das gänzlich zurückfließende Kapital hinaus be⸗

bbé Můẽrel, Du pret intérét. Lecoffre 1873 2 Rapport
8U le pret ntérét Dar de Marolles. 1891



ziehen könne, ſagt C „Wenn jemand ſo dächte, ware nicht Nur
ImM Widerſpruch mit der göttlichen ehre und den Vorſchriften der
katholiſchen Kirche ber den Wucher, ſondern CT rate auch dem
geſunden Menſchenverſtande und der natürlichen Vernunft entgegen  15  40

Die Kirche iſt eS nicht, die das herrſchende Zinsſyſtem 9e⸗
haffen hat Es iſt ohne, 10 ihren Willen entſtanden;

Nur einesaber Qus der Welt zu ſchaffen ſt ſie nicht imſtande.
kann ſie tun das Syſtem dulden, ohne CS gutzuheißen. Das
Wirt

chaftsſyſtem kann vergehen ſchon treten Erſcheinungen 3U⸗
tage, die ihm kein langes Leben n Ausſicht ſtellen aber die Lehre
der Kirche bleibt. Deshalb gibt die befragte Stelle des Heiligen
u  8 ſeit den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts regel⸗
mäßig die ſo weiſe Antwort, daß die Gewiſſen der einzelnen (in
den Zinsangelegenheiten) nicht Au beunruhigen ſind, daß ſie ſich
aber etwa m der Zukunft erfolgenden Entſcheidungen 3u unterwerfen
haben. Auch hier gilt wohl das Wort des Herrn: „Himmel und
Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen“
Mit 24., 35)

Wie iſt S möglich, daß trotz der klar ausgeſprochenen
kirchlichen ehre, die mit der Natur der inge 0 wunderbar über⸗
einſtimmt, dennoch EUute der Kirche geduldet wird aher der
Einzelperſon erlaubt iſt aS den ausgeſprochenen Grundſätzen
0 ſehr widerſpricht? n bißchen vorurteilsloſes (nicht bobraus
etzungsloſes! Nachdenken läßt leicht die Erklärung finden und
neuerdings die Kirche als eine jebende Mutter erkennen, die von
ihren Gläubigen nichts verlangt, was 3 ihrem wahren Nachteile
gereichte bder gar unmöglich auszuführen wäre Die infache Er
klärung wird folgen; hier eten nuL zwei wichtige Punkte kurz or.

wähnt. Für jede Entſcheidung ſind Vor em zwei Dinge 3u beachten
notwendig: einerſeits der grundlegende Gedanke, der 3zUum Ausdrucke
gebracht werden ſoll und anderſeits das Ding, auf welches bL

anzuwenden iſt egen der Unvollkommenheit der Menſchen und
threy Einrichtungen wird 68 nie möglich ſein, das als richtig An⸗
erkannte Im vollen Maße zur Geltung bringen. St. hat die
Kirche mn ihrer I  25 und Rebe * vermocht, bei ſtrenger Auf
rechthaltung des Prinzips den obwaltenden Umſtänden Rechnung 3u
tragen, natürlich inſoweit eS möglich war, ohne die eigene Lehre
aufzuheben. folgt ſie dem erhabenen Grundſatze: ſtreng
Im Prinzip, nachſichtig un ſeiner Anwendung. Deshalb bringt die
erwähnte Enzyklika Benedikts XLIV ni UL die ſtrenge 1—  Le
der Kirche 65  Um Ausdrucke, ſondern verurteilt auch die Rigoriſten,
welche jeden Gewinn Qus Geldbeſitz ausgeſchloſſen wiſſen wollen.
Deshalb ermahnt Benedikt XILV diejenigen, welche ſo viel Selbſt
vertrauen haben, Ein Urteil un dieſer Materie abzugeben, „ſich vor
den Extremen, die immer chlecht ſind, bewahren. In der Tat
gibt 8 die von einer derartigen Strenge eingenommen ſind,



daß jeder dem eld entſpringende Gewinn ihnen als eine un
erlaubte, dem Wucher naheſtehende Sache erſcheint“ Nach einer
Warnung vor dem Gegenteil, nämlich 3u großer Nachſicht rät der

denen, die ihr eld zinsbringend verwerten wollen, den Fall
vorher unterſuchen 3u en

Die Begründung der kirchlichen chre wird woh heili—
gen Thomas von Aquin (MM klarſten dargelegt; CS wird Aher nicht
überflüſſig ſein, hier an dieſelbe 3u erinnern. Dieſer Kirchenlehrer geht,
geſtützt auf Ariſtoteles, der Tatſache aus, daß eS ſachliche Dinge gibt,
die man, ohne ſie zerſtören, mehrmals gebrauchen kann (Acker, Haus,
EL 2.), während andere durch den Gebrauch zerſtört werden, bei
denen alſo Gebrauch und Verbrauch in eines zuſammenfallen. Es iſt
Nun klar, daß bei der erſten Kategorie von Gütern ber den Gebrauch
d  8 Gutes ſelbſtändig verfügt werden kann (man ſagt auch den
Gebrauch verkaufen), bei Aufrechthaltung des Eigentumsrechtes Qan
der verliehenen Sache Der Eigentümer behält das Eigentumsrecht Ran
der hergeliehenen ache, CETL hat UNUL ihren ebrauch fu einige Zeit
verkauft. Derjenige, der die Sache ſich ausgeliehen hat, kann ſie
ſeinem Vorteile gebrauchen, aber und das iſt wichtig 3u be⸗
achten C muß dieſelbe Sache in entſprechendem Zuſtande
zurückſtellen. Mit anderen Worten die dargeliehene Sache iſt
nicht vertretbar. Eigentum nd Gebrauch ſind hier echtlich genau
geſchieden. Anders bei Darleihung von Dingen, die threr Natur
nach durch einmaligen ebrau zerſtört, verbraucht werden. Hier
kann der ebrau ſelbſtverſtändlich vom Verbrauch nicht 2
werden; Eigentum an der Sache und ihr Gebrauch hängen unauf
löslich zuſammen. Derjenige, dem der ebrauch ſolcher vertretbarer
Dinge ukommt, kann alſo nicht anders, denn ⁴ls Eigentümer dar⸗
ber verfügen.!“) Das iſt ˙ ehr der Qatur der Sache entſprechend,
daß, mie oben bemerkt, erſt vor kurzer Zeit enn öſterreichiſche Ge
richt einen Gewerbetreibenden freigeſprochen hat, der angeklagt war,
ber einen dargeliehenen bei dem Gebrauch und Verbrauch
- eins zuſammenfallen, vor der Bezahlung eigenmächtig verfügt 3u
haben. Hätte S ſich um einen Gegenſtand gehandelt, der mehr  —  2
maligen ebrau zuläßt, bei dem alſo Eigentum und Gebrauch
getrennt behandelt werden hunen Vie bei inem fertigen Kleidungs—
ſtück, Wagen, 127 E dann das Gericht anders
entſcheiden müſſen, denn der Darleihensnehmer wäre gehalten 9E
eſen, nicht etwa ern Aequivalent, ſondern denſelben ausgeliehenen
Gegenſtand zurückzuſtellen. Weil aber der 3U verarbeitende Sto zu
den vertretbaren Dingen gehört, konnte das Gericht wohl nicht
anders, al den Angeklagten freiſprechen. Das Dargelieheneehen m ſein Eigentum übergegangen, und Ch war ver  ichtet,emn Aequivalent zurückzugeben.

Vgl Summa 60 II II au ILXXVIII
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Warum wollen nun ſo viele dieſen Unterſchied, der owohl Iu
juriſtiſcher als in volkswirtſchaftlicher Beziehung ſo weſentlich ſt,
nicht beachten, ſondern vertretbare und nicht vertretbare Uter gleich⸗
mäßig behandeln? Ob da nicht eine gewiſſe Voreingenommenheit
und die ur vor möglichen Folgen hier mitbeſtimmend wirkt?
Nun CS ſoll nicht geleugnet werden, daß die alte, durch Jahrtauſende
bewährte Lehre vom erlaubten und unerlaubten Zins (Wucher) der
ſache nach auf dieſem Unterſchiede begründet iſt Dies wird
durch die eingangs erwähnten juriſtiſchen und kirchlichen Beſtim

—
mungen klar dargetan.

Wohl die bedeutendſten Theologen unſerer Zeit teils ver⸗
ſtorbene, CU noch lebende nehmen einen Anſtand, die reine
kirchliche Lehre zur Darſtellung bringen. ber auch bei dieſen
zeigt ſich zumeiſt das Beſtreben, irgend welche Gründe herauszufinden,
aus welchen jener Zinſenbezug, der In der Theorie verworfen wird, n
der Praxis als gerechtfertigt anerkannt werden kann. Al re
Söhne der Kirche wollen ſie eben nicht deren rüchen direkt
entgegentreten, aber die Scheu vor einem energiſchen Eingreifen, das
möglicherweiſe 3u einem gewaltſamen Umſturz der beſtehenden Ver—
hältniſſe führen könnte, beſtimmt ſie, die verſchiedenſten Gründe (MnM

zuführen, das heute verallgemeinerte wirtſchaftliche Syſt

1

L weil
als dauernd angeſehen, als gerechtfertigt erſcheinen laſſen.

Einerſeits ſcheut man ſich offenbar, die großartige wirtſchaft
liche Entwicklung, welche die letzten 100 Jahre nit ſich gebracht
haben, 3u gefährden, anderſeits fürchtet man wohl in Ver
kennung der tatſächlichen Verhältniſſe mit den Sozialdemokraten
oder auch mit den „Rigoriſten“ Qn einem Strange 3u ziehen. Namen
werden hier abſichtlich nicht genannt, weil leſe Abhandlung, weit
davon entfernt, polemiſch zu ſein, ihren rein ſachlichen Charakter be
wahren ſoll

Die Ur davor, daß eine wohlbegründete Lehre zum Schaden
gereichen könnte, waäre nur dann gerechtfertigt, wenn durch einen
Doktor Eiſenbart plötzlich ein richtiger Grundſatz rückſichtslos In
getrübten Verhältniſſen In vollem Maße angewendet werden 0
Nun, daß die heilige Kirche einen olchen Vorgang Als Rigorismus
von ſich weiſt, hat ſie 10 doch durch Jahrhunderte bewieſen.
Ote hat aber auch bewieſen, daß ſie trotz aller entgegenſtehenden
inderniſſe nicht ern bta von ihrer Lehre aufgibt. Die göttliche
orſehung würde jedenfalls rechtzeitig eingreifen, Um ein Preisgeben
der kirchlichen ehre 3u verhindern.

ESs daher nichts entgegen, die unwandelbare
kir E  23 — In ihrer ganzen Reinheit darzuſtellen,

ſei E8 In der E  re vo erlaubten und unerlaubten
Gewinn, ſei eS ber irgend einen anderen Gegenſtand
doch 1 mit der von der Kirche, unter Berückſichtigung



der jeweilig beſtehenden Umſtände,
dung In der Praxis. Wagtuſſe Anwen  2  2

Somit ſtellen ſich alle Verſuche Wöhlmeinentder Theologen als
überflüſſig heraus, die Lehre der Kirche mit der heute errſchen
gewordenen Zinswirtſchaft 3u verſöhnen. Alle derartigen Verſuche
müſſen ſich notwendigerweiſe als ünſtlich geſucht und unzulänglich
erweiſen.

Ohne auf die große Zahl ſolcher Verſuche von denen
ſich gar manche lur mit einzelnen Geſchäftsarten befaſſen ein⸗
zugehen, ſoll hier nur auf die Hauptrichtungen hingewieſen werden,
in welchen ſich das Beſtreben, das infache Zinsnehmen recht
fertigen, bewegt.

a Einer der bedeutendſten Theologen des Jahrhunderts
hielt feſt N1 der en kirchlichen Lehre; aber Aus Nützlichkeits—
gründen, meint EL, ern mäßiger Zins geſtattet werden. Nämlich:
Um das mn den Kaſſen totliegende Geld einer nützlichen Verwendung
zuzuführen.

Eine Zeitlang ſtützte man ſich auf den Unterſchied, der
zwiſchen einem konſumtiven und einem produktiven Darleihen be

Beide Theorien dürften heute Als abgetan angeſehen werden
und Qher einer Widerlegung nicht mehr bedürfen.

22 Sehr verbreitet iſt die Meinung, daß die kirchliche Lehre
Ucher NUL für die Im „Mittelalter“ beſtandenen irtſchaft

lichen Verhältniſſe ＋

E, aber für die heute ſo ſehr entwickelte
Volkswirtſchaft nicht mehr anwendbar ſei

d Mit dieſer Behauptung ſteht jene Im Zuſammenhang, Qut
welcher das eld ſeine atur verändert habe, daß * nicht
ginge, das Zinſenverbot, welches für das damalige eld berechtigt
war, auf das veränderte heutige Geld mit ſeiner ſo ſehr ver
mehrten Anwendungsfähigkeit 3u übertragen.

e) In Anbetracht der großartigen Entwicklung, welche die
Volkswirtſchaft mit ihrer ſo raſchen Geldzirkulation genommen hat,
vermeinen ſelbſt gut katholiſche Theologen, ni umhin zu können,
dem Gelde, enn auch nicht Fruchtbarkeit an ſich doch eine
mittelbare, eine Quaſi⸗Fruchtbarkeit zuſchreiben 3u ſollen, auf welche
geſtützt, die Berechtigung 3 einem (mäßigen) Zinſe von ſelbſt ſich
ergeben würde

Nicht unerwähnt darf bleiben die moderne ehre, aut welcher
da dargeliehene Geld un der Gegenwart einen größeren Wert als

Verfallstage hat Zur Herſtellung der Gleichheit im Darleihens⸗
müßte ein angemeſſener Zins gezahlt werden.

9 Mancherſeits wird wohl auch von dem Gedanken Qus⸗
gegangen, daß CS vollkommen gerechtfertigt ſei, für das Herleihen
eines Gegenſtandes, alſo auch des Geldes, eine Gebühr * Leih⸗
gebühr, einzuheben.
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Hier ſt —  8 notwendig, auch den „Tripelkontrakt“, der ſeit
Jahrhunderten ſchon Die Theologen beſchäftigt, kurz darzuſtellen.

20 Die Meinung, daß das eld 3U nützlicher Verwendung
durch einen Zinſengenuß herausgelockt werden ſoll, iſt längſt überholt.

Ad Ebenſowenig omm die Scheidung in Konſumtiv⸗ und
Produktivdarleihen mehr n Betracht, trotzdem ſie eine Zeitlang gar
manche Geiſter eingenommen hatte. Es iſt allerdings nicht gleich⸗
gültig, für welche Zwecke eln Darleihen gegeben wird, aber die
DTA fragt bei jeder Art de Darleihens, welche die Bedingungen
ſind, die zUum ezug eines Zinſes berechtigen, ſo daß die hier 9e·
machte Scheidung die Zinsfrage nicht 3U Oſen vermag.

20 0 iel ernſter zu nehmen iſt eute die Meinung, daß die
kirchliche ehre nuLr für die mittelalterlichen Wirtſchaftsverhältniſſe
Geltung atte, heute aber der geänderten Verhältniſſe nicht
mehr anwendbar ſei, weswegen die Kirche, von der alten Lehre ab
geh d, das Zinsnehmen IR allgemeinen geſtattet habe

Nein! Die kirchliche Lehre beſteht für alle Zeiten unabhängig
von den zeitweiligen wirtſchaftlichen Zuſtänden. Ein katholiſcher
ebloge kann nicht anders ſchließen als Stimmen kirchliche
Sehre nd In der Praxis eingelebte Verhältniſſe nicht
zuſammen, ſo hat nicht die kirchliche Fe unrecht, ſon
dern die Praxis beruht auf einem Irrtum und wird wie
jeder Irrtum nuLr inen zeitlich abgemeſſenen (wenn auch
oft einen verhältnismäßig langen) Beſtand haben, aber E
von der kirchlichen Lehre überdauert werden.

Tatſächlich hat die Kirche niemals das jetzt beſtehende Zins
yſtem gutgeheißen, ſondern immer nur das geduldet, was ſie nicht

ändern vermochte, und die Gläubigen auf jene Anordnungen ver

wieſen, die 3 geeigneter Zeit erfolgen würden. Daß Uunter ˙ be
wandten Umſtänden der einzelne vollkommen berechtigt E.  i, von
der allgemeinen Duldung Gebrauch machen, iſt ſelbſtverſtändlich,
ohne daß eswegen das Zinsnehmen 77 ſich gerechtfertigt wird

Vom Geſchäftsmann iſt CS Ni 3u erwarten, daß EL die
theoretiſche rage ergründe; eS aber einem Theologen E⸗
tattet ſein, leſe ſo wichtige Frage AL zu Gunſten der Praxis ent
chieden anzuſehen, weil nun weil die Kirche den Fiſchen nicht
eſohlen habe, mn reinem Waſſer 3 ſchwimmen, doch nUur e⸗
trübtes da war?

20 In einem innigen Zuſammenhange mit dem vorigen
Punkte die Behauptung, das zeld habe ſeine dMtur ver

ändert, weshalb das Irchliche Verbot auf das heutige eld nicht
angewendet werden önne. Wer ſich die Vorfrage beantwortet,
ob denn ein Ding ſeine Qtur verändern könne, ohne aufzuhören,
das 3u ſein, was * var alſo m unſerem Falle das Geld auf
bren würde, Geld zu ſein wird wohl eine Behauptung
nicht aufſtellen. Nun zirkuliert atſä

5 das Geld eute geradeſo
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wie vor 3000 Jahren. Der jüdiſche Schekel ging ebenſ von Hand
Hand wie die heutige Krone.

Die Behauptung von einer Aenderung der Natur beruht eben auf
einer ſinnſtörenden Verwechſlung. Die verſchiedenen Bezeichnungen IM
Lateiniſchen erleichterten bei der Ueberſetzung ins eutſche die Ver⸗
wechſlung Daß Eute auch der verſelbſtändigte Wert mit dem Namen
ſeines Maßſtabes, alſo als eld bezeichnet wird, half weſentlich mit,
die Tatſachen verdunkeln. Wenn jemand ſagt, habeeine Million Kronen m einem Unternehmen inveſtiert, o iſt eben
dieſe Million Kronen nicht mehr Geld, ondern ein mn OTrm Aus
gedrückter Wertbeſitz. Das eld kauft den Wert, verſchwindet
dann aber ſofort Iun andere Hände für Ankauf von Maſchinen, Roh
ſtoffen Das Ge  — auf ſein wirkliches eſen zurückgeführt,
wWar, iſt und bleibt ein Zirkulationsmittel; ein Vermittler zwiſchenKäufer und Verkäufer. Der Unterſchied mit dem früheren Wirt
ſyſtem beruht nicht IM Gelde, ſondern darin, daß heute
in der Lage iſt, verſelbſtändigte Erte das iſt von den Sach⸗
gütern getrennte Werte kaufen, was früher nuLr ausnahms⸗weiſe Qu von Ewigrente, Seelengeräte) mögli war Der
Unterſchied liegt alſo nicht Im Gelde, ondern m irtſchaftsſyſtem
Früher folgte regelmäßig die Sache Hhrem erte Heute wird als
Regel angenommen, daß Sache auch der Lagerhausſchein, alſo durch

OWden Gebrauch verbrauchter Sachgüter) und Wert voneinander
rennt hehandelt werden können. Was früher ſeltene Ausnahme
war, iſt heute zur Grundlage des ganzen Wirtſchaftsſyſtems ge⸗worden. Das eld 77 ſich e davon unberührt. Es gehtdaher nicht d  7. auf Grundlage der angeblichen Veränderung der
Natur des Geldes die Berechtigung zum Anſprechen eines Zinſesfür ern Gelddarleihen 3u behaupten.

20 e) , aber kann nicht leugnen, daß das eld heuteeine ſo dominierende Stellung eingenommen hat, wirklich hier oder
dorthin geleite wird, die Produktion anregt, 10 daß C8 ſelbſt das
wirtſchaftliche Leben tatſä beherrſ Demnach könne man nichtumhin, ihm wenigſtens eine mittelbare, eine Quaſi⸗Fruchtbarkeit,zuzuſchreiben. Es ware vergeblich, vor Tatſachen die Augenverſchließen Das eld hat einen Einfluß 7„ den eS frühernicht hatte, und dies iſt bemerkenswerter, als ſeine Kaufkraftehr bedeutend geſunken iſt Es muß alſo Neues eingetretenſein, wodurch das eld trotz des Sinkens ſeiner Kaufkraft dennoch
An Bedeutung ewinnt. ES iſt ehen die regelmäßige, verallgemeinerteVerzinſung hinzugetreten. Nicht der infache Darleihenszins onnte
allein die gewaltige Umänderung hervorbringen, ſondern die Ver—
zinſung aller von den Sachgütern verſelbſtändigt gedachten und be
handelten Werte

In Deutſchland zirkulieren ungefähr 8 ½ Milliarden Mark
eld Aber Zinſen werden gezahlt für etwa 120 Milliarden



Mark da iſt beinahe die Hälfte des allerdings nur beiläufig
bewerteten geſamten Vermögens Deutſchlands. Es iſt alſo nicht
direkt der Geldzins, ondern der Zins, der für die verſelbſtändigten
(Tte gezahlt wird, welcher ˙o drückend wirkt und dem eutigen
irt

chaftsſyſtem als Grundlage dient Das Geld kauft verzinsbare
erte, baSs (CS ehemals nuL ſehr ausnahmsweiſe tun konnte. Nicht
das eld hat, wie oben ezeigt, emne Natur verändert, ondern
ſeine Wirkſamkeit hat ſich auf ein Gebiet ausgedehnt, das früher
gar nicht oder nUuL m einem verſchwindenden Maße beſtand; eS
Qu zinsbare Verte, aber nach Feſtlegung der Werte verſchwindet
eS wieder, anderer Stelle eine neue Aktion zu beginnen,
ſei eS rot 3u kaufen oder Staatspapiere oder Maſchinen 2˖

Hier leg eben die ungeheure 0  L die das eld heute be
kommen hat Es Qu verzinsbare Werte, welche wieder abhängig
ſind vom Ertrage der Produktionen (im weiteſten Sinne), von
welchen ſie ideell getrennt wurden. SO 0 verfügt indirekt das
eld über den Arbeitsmarkt. Dort, wOo 5 inſetzt, entſteht
wirtſchaftliche Tätigkeit. Ob ES nun ſo ſein ſoll oder nicht, mit
Recht ſagt daß das eld die wirtſchaftliche Tätigkeit Erregen,
befruchten kann. Es wäre aber irreführend, leſe Tätigkeit als
ru  ar oder auch nUuLr als quaſi⸗fruchtbar 3u bezeichnen. Da Geld
erſie eute mehr als 1e die Aufgabe der Befruchtung, ohne
ſelbſt fruchtbar, auch nicht mittelbar, 3u ſein

20 Es iſt unglaublich, 3 welchen itteln gegriffen wird,
Am den Geldzins 3u rechtfertigen. In Zeit will nman die
Entdeckung gemacht aben, daß das eld beim des Dar—
leihensvertrages einen größeren Wert als bei der ſpäter erfolgenden
Rückzahlung habe, omit enn Ausgleich der Erte durch den Zins
eintreten ſolle Merkwürdig bleibt CS auch, daß dieſe Theorie vor
gebracht wird, ohne jene des Grenznutzens, mit der ſie mn Wider—
ru E aufzuheben. Wenn von einem vertretbaren ute n der
Zukunft ein größerer Nutzeffekt erwartet wird, nachdem der
momentane Bedarf zur Genüge befriedigt iſt (Grenznutzen), dann
Y das Sparen en Nicht umgeke rt.Y

20 Die Zinsfrage mit der einfachen Behauptung, daß eine Leih
gebühr berechtigt wäre, löſen zu wollen, Are eine otitio Principii.
denn das waäre 10 erſt 3U beweiſen, wann eine Leihgebühr berechtigt iſt

20 Ernſter iſt allerdings die Frage vom Tripelkontrakt,
welche ſeit Jahrhunderten beſprochen wird, ohne daß die Kirche
endgültig arüber entſchieden hat, wenngleich wenigſtens zwei der
hervorragendſten Päpſte (Sixtus und Benedikt XIV.) für ihre
Perſon ihn verworfen haben.

Nebenbei bemerkt, ein Anhänger der eEuen Ule ſeine An
ſchauung von der Wertverminderung un der Ukun durch die Betrachtung
der Eiſenbahnſchienen, die ſich cheinbar erengen, verdeutlichen. mne optiſche
äuſchung 3ul Begründung einer Theorie!



Das Weſen des Tripelkontraktes ieg darin, daß durch drei
erträge (Kontrakte) ein Zuſtand geſchaffen wird, der vom ein⸗

Zinsnehmen kaum mehr 3u unterſcheiden iſt Im erſten Ver
trag wird die Anteilhaberſchaft einem wirtſchaftlichen nter
nehmen mit verhältnismäßigem Gewinnanteil vereinbart. Im zweiten
Vertrag verzichtet der eine Teilhaber auf den ſchließlichen Gewinn
gegen eine fixe Jahresleiſtung durch den anderen, der nun die Ge
winn⸗ und Verluſtchancen für den Ertrag allein rägt; doch haften
noch immer beide Teilhaber gleichmäßig für den Beſitzſtock. Im
ritten Vertrag endlich übernimmt der unternehmende eil auch die
Haftung für den Beſitzſtock, das Vermögen ſelbſt beziehentlich für
deſſen Wert Nunmehr würde der unternehmende Eeil nach dem
Zuſammenbruch des Unternehmens, beziehentlich Verluſt des Ver
mögensſtockes, noch immer erſönlicher Schuldner des anderen
Vertragſchließenden werden. Nehenbei emerkt, tritt dieſer Fall nach
eutigem Rechte regelmäßig für den ypothekarſchuldner ein, venn
ſein eſi exekutiwv verkauft wird.

Es braucht wohl nicht eigens betont 3u werden, daß dieſe drei
Verträge NuL in der Theorie eine olle pielen en Geſtützt auf
den deellen Vorgang des dreifachen Vertrages wird ehen nUuL
die moraliſche Berechtigung des einfachen Zinsnehmens ([ oben 20 g
„Leihgebühr“) 3u rechtfertigen geſucht, mit Ausnahme jener Fälle,
in denen die Nächſtenliebe ein zinsloſes Darleihen erfordert.

Es bedarf keines eweiſes, daß mit Annahme des Tripel⸗
kontraktes jene Momente aufgehoben würden, welche die 1 Als
charakteriſtiſche Merkmale des Wuchers Tklärt hat Mühe, Koſten,
Gefahr die nach dem lateranenſiſchen Konzil eS rechtfertigen,
einen Zins für Darleihen vertretbaren Dingen, alſo Geld, an

zuſprechen, waären in Wirklichkeit ausgeſchaltet. Doch, da die Kirche
einen autoritativen ru ber den Tripelkontrakt nicht gefällt hat,

dem nichts entgegen, daß die Theologen die Erörterung dieſer
Frage fortſetzen.

Wie verhalten ſich un die eingangs angeführten weltlichen
und kirchlichen rundſätze 3u dem dermalen noch herrſchenden Wirt⸗
chaftsſyſtem?

Vor allem iſt die rage beantworten, worin denn der
weſentliche Unterſchied des herrſchenden Wirtſchaftsſyſtems von dem
früheren beſteht? Aus der Haus nd der Tauſchwirtſchaft hat ich
die Geldwirtſchaft entwickelt, die eben darin beſteht, daß ern
ſtimmtes Gut ausgewä wurde, dem der Wert aller anderen
gemeſſen wird und das auch elbſt als Aequivalent für die anderen
Tauſchgüter hintangegeben werden kann.

Das weſentliche hier hervorzuhebende oment iſt, daß mit
dem eld der ganze Gegenſtand ſamt ſeinem (C gekauft
wurde Sache und Wert früher ſo innig miteinander verbunden,

„Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“. 1915



daß ihre Trennung nur ausnahmsweiſe und N der ege nuLr auf
beſtimmte Zeit vorkam. Die ſogenannte Ewigrente war für ganz
beſtimmte, QCum andere als fromme Zwecke beſchränkt. Es bar doch

üterwirtſchaft mit Zuhilfenahme des Geldes.eigentlich eine Sachg
Auch die weltlichen achthaber, die größere Geldbeträge benötigten,
nahmen 68 gegen Verpfändun von Gütern (Pfandgüter) 26 und

oft nicht erfolgte) Rückzahlung auf. Es kann hier nicht
von den Mißbräuchen gehandelt werdE  7 wo C8 ſich Um die Grund
lagen der Wirtſchaftsſyſteme handelt. Daß die Mißbräuche ehr arg
geweſen ſein müſſen beweiſ ſchon die von der Kirche M Verlaufe
der Jahrhunderte wiederholt getroffCenen ſcharfen Entſcheidungen.
Da der Wert von dem Sachgute nicht getrenn war, brauchte ein

Wert des wirtſchaftlichen Unternehmensſelbſtändiger Zins für den
werden. Der Ertrag waLr CL·nicht berechnet

nehmergewinn. Allerdings konnte Aus dieſem Gewinne, ſoweit
eine S zuließ, etwas hinausgezahlt werden, aus

irgend einem Grunde den UnternehmEL eine Verpflichtung traf
Nach dem Ute beſtehenden Syſtem, das QAu Kreditſyſtem

beſſer würde ſageN Schuldenſyſtem) genannt wird, werden ＋

E
wirtſchaftlichen Unternehmungen, ob klein, ob groß, ob bäuerlich,
gewerblich oder induſtriell, auf ihren Wert berechnet. Von dieſem
Wert wird M vorhinein zumindeſt der herrſchende Zins iun Anſchlag

—8 arüber Ertrag wird, iſt alsgebracht, und erſt
Gewinn des Unternehmens anzuſehen. Y  edesder tatſächliche reine

Unternehmen muß alf jenen Betrag ſein als früher, der
für den fixen Zins welcher für den verſelbſtändigten Wert be
rechnet und auch 9e3ahlt werden muß, un njpru genoömmen wird
Selbſt bei der leinen Bauernwirtſchaft läßt ſich der Unterſchied
deutlich erkennen. Solange die Bauernwirtſchaft ungeteilt auf den
Anerben überging, waren die Nacherben auch weichende genannt)/

ſparniſſen befriedigt wurden (abgeſehen vonen Aus den Er
iehung ꝛc.), konnte der Ertrag fürgewiſſen Rechten auf Erz Sobald aberErhaltung der engere Familie verwendet werden.

das Syſtem der Erbteilung eingeführt wurde, war der Anerbe ge⸗
nötigt, die Geſchwiſter bar auszuzahleN, das Lt eine ＋ ein⸗
ugehen. berene Wert des Bauerngu tes mußte 3er⸗

teilt und teilweiſe hinausgezahlt werden. So iſt nunmehr der An
erbe genötigt, den Zins für den Wert des Beſitzes erarbeiten,
während erſt der arüber hinausreichende Ertrag zur Befriedigung
ſeiner Bedürfniſſe dient

chaft ſei * Gewerbe, der heute Vom.Alſo, ſei CS Bauernwirt
Werte angeſprochene fixe Zins mußte, früher, die Arbeit ver
euern Ein eſi von Kronen hätte rüher einem

befleißigen Arbeiter 800 Kronen eingebracht, von denen
cheiden leben konnte Dagegen wird heute, unter onſt gleichen
Verhältniſſen beim Herrſchen eines ZinfCS von 4½ einen
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Kapitalwert von 20.000 Kronen n ſeinem Unternehmen beſitzen
müſſen, für ſich ſelbſt wieder 800 Kronen erübrigen können.
Dieſes Beiſpiel ſoll den Grundunterſchied zeigen, der wiſchen
der einfachen Sach und Geldwirtſchaft einerſeits und dem eutigen
Zinſenſyſtem anderſeits beſteht. Wenn auch die Wirklichkeit nicht ſo

ich AL  8 iſt (8 doch klar, daß heute jeder Unternehmer,
ob klein, ob groß, einen Gewinn anſtreben muß, der ber den
laufenden In SHu hinausreicht. mne Aktiengeſellſchaft B., die
eine olche Dividende 3u erzielen nicht vermag, wird ſofort das
Sinken der Aktien (alſo des Kapitalwertes) wahrnehmen.

Dieſes Syſtem der wenn auch oft NUuLr berechneten
Einſchuldung der Einzelunternehmen, verallgemeinert gedacht
und großenteils durchgeführt, ergibt das heutige Kredit— oder Zinſen
oder Wertwirtſchaftsſyſtem.

Dieſer Zins, der dem heutigen Syſtem entſprechen Aus einem
erhöhten Gewinn erzielt werden ſoll und notwendig iſt, Unter
nehmung und Unternehmer 3u erhalten, beziehentlich wirtſchaft
lich befriedigen, bildet ein Einkommen, das 3u einem ſehr großen
eil nicht aufgebraucht, ſondern „erſpart“ wird Nun, ehe
mals viel bares eld für Zeiten der Not oder für nützliche nter
nehmungen zurückgelegt wurde, ſo wird heute ſofort nach Eingang
der Erträge für leſe eine „fruchtbringende“ Anlage geſucht Es
bedarf wohl keiner Beweisführung dafür, daß derart die Wert
vermögen raſch wachſen mußten. Die verſchiedenen Veranſtaltungen
halfen weſentlich, leſe Aufgabe erleichtern. Staats⸗ Landes
und Gemeindeanleihen, Hypothekenanſtalten mit Inbegriff der Spar⸗
aſſen Aktien⸗ und Obligationenwirtſchaften 2C ſuchten und anden
einen Markt der Geld oder Effektenbörſe. Hier vollzog ſich und
vollzieht ſich noch immer mehr die Zuſammenfaſſung der Wert
vermögen. , wenn für das Anlage Uchende eld die nötigen
Werte Ankaufe nich vorhanden ſind, dann werden Privat⸗
Unternehmungen herangezogen, imn ktiengeſellſchaften umgewandelt.
Dieſer Vorgang iſt heute ˙o allgemein, daß C8 ſich kaum mehr
eine andere Frage handelt, als wie ange ein größeres Unternehmen
ſich noch ſelbſtändig erhalten wird Jedenfalls ſind auch heute chondie privaten Unternehmungen vollkommen abhängig von dem Diktate
der Börſenmächte, E durch die Banken das wirtſchaftliche Leben
nicht nur des eigenen Landes, ondern auch großenteils international
beherrſchen. Die Ausweiſe der Banken zeigen uns 0 wie dieſe ihre
Tätigkeit auf die wirtſchaftlichen Unternehmen ausgedehnt haben.Anderſeits braucht nuL auf die Vorgänge bei und nach den Kriegen,die in den letzten Dezennien ſtattgefunden haben, hingewieſen
werden, Aum erkennen laſſen wie ſehr nicht etwa das eld
Im Sinne des Ausſpruches Montecuccolis, daß man zum Krieg  2führen Geld, eld und wiederum eld benötigt das AnlageUchende eld mitgeredet hat
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Die Konzentrierung der un Handel kommenden, alſo von den
Machthabern an den Börſen um großen, wenn nicht zUum größten
Teile abhängenden wirtſchaftlichen Unternehmungen iſt eute ereits
ſo weit fortgeſchritten, daß das ild wohl gerechtfertigt iſt, die Börſe

beziehentlich die Zuſammenfaſſung der Börſen als einen
allgemeinen Wertteich betrachten, dus dem, 1e nach dem In⸗
ereſſe der eigenen Verzinſung die Austeilung (Vorſchüſſe Anleihen,
Gründung oder Aufkauf von Unternehmungen) der Wertteile mit
Zuhilfenahme des zirkulierenden Geldes ⁴ls Vermittler erfolgt.

Es ſcheint, daß ſchon Proudhon vor etwa 7 Jahrhunderten
dieſen Gedankengang ſeiner Ausführung über die unentgeltlichen
Darleihen (Prét gratuit) zugrunde gelegt hat Er ſah die fort
chreitende Wertekonzentration gleichzeitig mit einem Im allgemeinen

In der Meinung, daß dieſer Gangſinkenden Zinsfuß verbunden.
regelmäßig fortſchreiten würde, ſah CEL eben N den Zinsſatz
auf dem Nullpunkt angelangt. So meinte e wo käme man auf
friedlichem Wege zu der von ihm fte ozialiſtiſchen Organiſation
der Geſellſchaft Nun, der Gedanke iſt abgetan, aber die Grundlage,
auf der CL amals entſtehen konnte, hat ſich ſeitdem ſo ſehr
weitert, daß C8 chwer ſt, die UAgen dagegen verſchlie

Deshalb haben auch Vereinigungen katholiſcher Sozialpolitiker
un richtiger Erkenntnis der Sachlage dieſem Gedanken in Beſchluß⸗
form Ausdruck gegeben. Im Jahre 1887 erklärte die „Union de
Fribourg“: „Die gegenwärtige Kreditordnung bildet das, was man

„KapitaliſtiſchesS oder kurzweg „Kapitalismus“ nennt Dieſes
Syſtem geht mit Unrecht von der Vorausſetzung aus, daß der Wert
der Güter, getrennt von ihrem Gegenſtande, uin ſich ſe eine wirt
ſchaftliche Nützlichkeit habe, und daß man Aher Aus dieſem von der
Sache getrennten Wert einen fixen Zins ziehen könne, während
Im Gegenteile dieſer Vorgang, ſich betrachtet, die charakteriſtiſchen
Merkmale des Wuchers aufweiſt, wie von dem Laterankonzil,
von den Kirchenvätern und von Papſt Benedikt XIV definiert iſt 40

Dieſe Theſe wurde MUUH von der „Freien Vereinigung“, die
Im Auftrage des deutſchen Katholikentages arbeitete, m Jahre 1888
in Prag angenommen.

Die Zinsfrage erhält demnach eine weitergehende Bedeutung.
Wie ſehr ſich ihr Gebiet erweitert hat, mögen die folgenden ſtatiſtiſche
Angaben ezeigen.

Die bedeutendſten Volkswirte haben (8 noch nicht möglich
gemacht, das wirkliche Vermögen eines ganzen Volkes, ſein Ein
kommen nd ſeine Einſchuldung, einwandfrei darzuſtellen. Doch
prechen auch die beiläufigen, auf verläßlichen Angaben beruhenden
Berechnungen eine genügend deutliche Sprache, für die hier
verfolgten we gebraucht werden zu können. Nicht auf einige
Milliarden Mark mehr oder weniger Imm CS d wo ſo gewaltige
Zahlen prechen.
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Das Volksvermögen des Deutſchen Reiches wird auf
bis Milliarden Mark eſchätzt Davon wäre nach Biermers⸗
Gießen Angaben die von den detaillierteren Angaben des
„Statiſtiſchen Jahrbuches für das Deu  che Reich“ und jenen der
Dresdener ank kaum allzuſehr abweichen werden der dritte
＋

eil des Nationalvermögens m Börſenwerten angelegt. Die Dresdener
Bank gibt dieſen Vermögensteil mit 80—88 Milliarden Mark M.
Sind 10 doch eu  en feſtverzinslichen Wertpapieren allein
ſchon 42/½5 Milliarden Mark den 31 Dezember 1912 der Ber
liner Börſe notiert geweſen; dazu ebendort 977 Milliarden Dividen
enwerte Bei etzteren iſt der ins mn der variablen Dividende m
begriffen. Man braucht NUTL noch 85/ der Sparkaſſawerte
werden ſchon bei den Börſepapieren enthalten angenommen), alſo
ungefähr 15 Milliarden (genauer 4  7  O, berechnet nach
„Statiſtiſches Jahrbuch für das Deutſche Reich 19⁴27, 29 unten)

3U den 80— 88 Milliarden Börſenwerten, Privatſchulden, die nicht
otiert und chwer Tfaſſen ſind, ferner den Eſr fremden
Papieren zuzurechnen, und man wird wohl nicht weit von der
Wahrheit abirren, wenn man annimmt, daß das angegebene Natio  2
nalvermögen Deu  an von 256270 Milliarden gegen die
Hälfte Qus Schuldtitres beſteht. Es wird Unter bewandten
Umſtänden nicht wundernehmen, daß das leicht vereinigte Wert
vermögen, beziehentlich die Matadoren der Börſe, das ganze wirt
ſchaftliche Leben des Volkes beeinfluſſen, nicht beherrſchen.Sobmit kommt die weit fortgeſchrittene Trennung von Wert und
Sachgut an einem Beiſpiele deutlich zum Ausdrucke Doch die Ver
ſelbſtändigung der Werte und ihre Zuſammenfaſſung iſt noch nicht
3Uum Abſchluſſe gekommen. Noch immer gibt C8 wirtſchaftliche Ge
biete, die eingenommen werden können. Namentlich ſind eS außer⸗
europäiſche, welche die „Induſtrieländer“ einen unblutigen, wo
nicht blutigen, Am kämpfen.

Wie lange noch? Die Zukunft ieg mn Gottes Hand, ES waäre
aber vermeſſen, die uns geſendeten Anzeichen nicht beachten 3uwollen Hier en nuL wirkliche Tatſachen zur Darſtellung ommen.
Alle Kritik vermeidend, ſei doch darauf hingewieſen, daß eine Aen
derung des beſtehenden irtſcha

tems auch von anderer, U.
hervorragender Seite mn ſichere Ausſicht genommen wurde In welcherRichtung dies geſchehen wird, kann gewiß von niemand voraus

werden.
Sowenig nun die Kirche die Einführung des herrſchendenSyſtems verhindern konnte, ebenſowenig wird ſie für die neuerlicheUmgeſtaltung verantwortlich gemacht werden önnen. Die Kirche iſt

Geh Hofrat Profeſſor Dr Biermer⸗Gießen: 77  te finanzielle Mobil—
machung.“ Dresdener Bank 7  1 wirtſchaftlichen Kräfte Deutſchlands.“
191Weitere  12“ an Einzelheiten gibt das „Statiſtiſche Jahrbuch fü  1 das Deu  —.  che Reich
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kein Inſtitut für Nationalökonomie. Außer der reinen Gotteslehre
beherrſ ſie das Gebiet der DOT Sie verurteilt, was
moraliſchen Geſichtspunkte QAus verwerflich iſt So ehr ſie, was
emn gerechter Preis ſt, verwirft ſomit alle künſtlichen Preistreibereien

Sie lehrt uns, welche Gewinnarten der atur der Sache
entſprechen oder zu verwerfen ſind So hat ſie die Lehre vom Wucher,
unächſt vom Geldwucher, aufgeſtellt. Dieſe Lehre iſt unabänderlich
auch eswegen, weil ſie auf dem naturgemäß unfruchtbaren Weſen
des Geldes beruht. Mag was immer für enn Wirtſchaftsſyſtem das
jetzige ablöſen, die Lehre unerlaubten Geldzins bleibt ufrecht
Es geht auch nicht 2  . Geld und verzinslichen Wert m eine ate
gorie einzureihen, denn ſie ſind geradezu gegenſätzliche wirtſchaft⸗
liche Größen Das eld kauft die freien erte, Um ſo ort
wieder N Zirkulation 3u treten In Wirklichkeit werden auch
nicht für die mM Deutſchland zirkulierenden 8 ½ Milliarden Mark
Zinſen gezahlt, ondern die etwa 120 oder mehr Milliarden —  2
titres leiſten die bedungenen Zinſen und Dividenden

Es darf eben nicht überſehen werden, daß das herrſchende
Wirtſchaftsſyſtem die Freiſtellung der (Tte (beziehentlich Einſchul
ung zur Grundlage hat Hiermit iſt durchaus nicht behauptet,
daß Alle Schuldtitres und für ſich 3u verwerfen ſind Nein,
einerſeits muß unterſchieden werden wiſchen jenen Wert
papieren, die auf einer Grundlage beruhen, welche der kirchlichen
chre nicht entgegenſteht, nd jenen, welche vor dem ſtrengen Richter⸗

der Kirche nicht beſtehen würden.
Als Beiſpiel ſeien die Aktien genannt, welche eine wahre An

teilhaberſchaft einem beſtimmten Unternehmen begründen. So
begründet eigentlich auch die Staatsrente eine Anteilhaberſchaft Mn
dem großen Wirtſchaftskörper, welcher der Staa heute unleugbar
geworden iſt Daß die Anteilnahme keine wirtſchaftliche Gefahr mit
ſich bringt, kann, der gemachten Erfahrungen wegen, wohl nicht
behauptet werden. Es liegt alſo zum mindeſten eines der omente
vor, welches, dem lateranenſiſchen Konzilsbeſchluß entſprechend, Zur
Beanſpruchung eines Zinſes berechtigt. Für die Mißbräuche, die mit

ich richtigen Grundſätzen getrieben werden, ſind nicht dieſe ſe
verantwortlich. Anderſeits darf nicht jene Einrichtung übergangen
werden, welche erſt ermöglicht, das herrſchende Zinsſyſtem
Kapitalismus) ˙o weit zu entwickeln, die Konzentrierung der
verſelbſtändigten Werte ſo weit 3u treiben, wie ſie ich heute nS
V  E und die, auf die getrieben, ˖

leBli das beſtehende
Wirtſchaftsſyſtem ſeinem Ende entgegenbringt.

Es iſt dies, wie ſchon bemerkt, die vollkommene Loslöſung der
von der Sache und der Perſon, E daß das Schuldpapier

freiverkäuflich wird. Hypotheken (Pfandbriefe) Aktien namentlich,
die ihrer Natur nach Sache und Perſon gebunden eln ſollten,
wandern reiverkäuflich von Hand zu Hand, ſie auten auf den
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Ueberbringer 57 borteur“, wodurch erſt die übermäßige Kon  2  2
zentrierung der Wertvermögen, deren ruck heute efühlt
wird, ermöglicht ITd Von der Qaatsrente iſt ein eil aktiſch
vinkuliert, alſo dem freien Verkehr entzogen. Wäre nicht möglich,
dieſes Syſtem erweitern? Italien ſind Einrichtungen 9E
roffen, durch welche die Staatsrente nUUL wenig mehr mn den Ver
kehr kommt Vor kaum mehr als Jahren Quteten die ſo wich
tigen engliſchen „Konſols“ noch auf Namen!

Freilich, olange die Qaten ſich genötigt ſehen, eus Schul
den machen, werden ſie alle Mittel anwenden, das Anlage
Uchende Geld heranzuziehen, 10 au

eſitzern von Wertpapieren (C8
3u ermöglichen, Um durch einen ſchnellen Verkauf derſelben ſich
der Anleihe mit Gewinnchancen 3u beteiligen. V  eder Ueber—
gang iſt ſchwierig!

Nun, die Aufgabe Aufſatzes iſt CS nicht, der Zukunft
die Wege 3 weiſen oder gar den Entſcheidungen vorzugreifen,
welche ſich die Kirche für die geeignete Zeit vorbehalten hat Dann
wird die Kirche uns lehren, unter welchen Bedingungen C8 geſtattet
ſein wird, Zinſen von eld und von Wertpapieren anzuſprechen.
Einſtweilen kann eS niemandem verwehrt werden, von den Zuge⸗
ſtändniſſen Gebrauch zu machen, welche die Kirche In Anbetracht
U  (8  8 dermalen herrchenden irtſchaftsſyſtems den Gläubigen 9e⸗
ma hat

Birchen⸗ und pfründenwald.
Von Heinrich Flor iegl, diplom Ingenieur, autoriſierter 0

irt und Waldmeiſter des Stiftes Göttweig
Es iſt immer eine erfreuliche Erſcheinung, die

Liebe, das Intereſſe und Verſtändnis für den Wald L weitere
Kreiſe erfaßt und auch n den Herzen unſerer hochwürdigen Herren
Mitbrüder, peziell bei jenen tiefe Wurzeln ſchlägt denen 1 partem
dotationis die Verwaltung und der Nutzgenuß eines aldes

iſt
Unermeßlich iſt 10 der Segen des aldes für den einzelnen

und die menſ Geſellſchaft für ein ganzes Land und Volk, da  8
ihn ehrt und pflegt An der See bindet 0 die Dünen, auf den
Ebenen den Flugſand, verſeuchende Sümpfe trocknet Qus und
ſterile Heiden macht eur fruchtbar. In den Bergen erhält CL den
Reichtum der Quellen und mildert die zerſtörende Kraft der Wolken—
brüche und Gewitterregen, die in unbewaldeten Tälern als ver
heerende Sturzbäche Verderben über Verderben mit ſich bringen.
Der Wald iſt der beſte und wirkſamſte Untzdamm gegen Hoch
waſſer und der mildernde Regulator der Extreme des Klimas Unſere
forſtlichen Verſuchsanſtalten haben längſt den Beweis erbracht, daß
der Wald Ern Seeklima mit ſich bringt, ausgeglichene, milde Tage,


